
Formulierungsvorschlag 
für ein Anschreiben  

der Schwangerschaftsberatungsstelle an den zuständigen Sozialleistungsträger 

__________________________________________________________________________ 

Schwangerschaftsberatungsstelle XY 

An die 
ARGE ... 

SGB II: 
Rechtsverstöße im Zusammenhang mit Leistungen der Bundesstiftung "Mutter und 
Kind - Schutz des ungeborenen Lebens" 

Datum 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Schwangerschaftsberatungsstellen des XY-Trägers vergeben wir Mittel der Bundesstif-
tung "Mutter und Kind - Schutz des ungeborenen Lebens". 

Wiederholt berichten unsere Klientinnen von Schwierigkeiten bei Anträgen auf Leistungen 
nach SGB II, weil die ARGE... auf die Mittel der Bundesstiftung "Mutter und Kind - Schutz 
des ungeborenen Lebens" verweist. 

1. Eine Klientin wurde aufgefordert, eine Bescheinigung unserer Beratungsstelle vorzu-
legen. Unsere Mitwirkung sei erforderlich, weil ohne die erbetenen Unterlagen bzw. 
Nachweise nicht festgestellt werden könne, ob und inwieweit ein Leistungsanspruch 
bestehe. 

2. Bei den Entscheidungen wurden die Leistungen der Bundesstiftung als Einkommen 
berücksichtigt. 

3. Anträgen auf Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt wurde nicht ent-
sprochen werden, weil die Schwangerschaftsberatungsstelle eine Erstausstattung 
gewährt habe. 

Unsere gegenteilige Rechtsauffassung stützen wir auf eine rechtliche Bewertung des Zu-
wendungsempfängers der Bundesstiftung in NRW. Auf diese Stellungnahme nehmen wir 
Bezug und fügen sie als Anlage bei. 

Wir sind nach § 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz dazu verpflichtet, unsere Klientinnen und 
Klienten bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche zu unterstützen. Allerdings sind unsere 
Klientinnen oftmals zu stark belastet, um ein Widerspruchs- und Klageverfahren oder aus 
Zeitgründen einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zu führen. Und unsere 
Möglichkeiten werden durch die zahlreichen telefonischen, persönlichen und schriftlichen 
Interventionen stark beansprucht. 

Daher wenden wir uns an Sie. Wir bitten Sie, die bestehenden Rechtsverstöße abzustellen. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen auch gerne zu einem Gespräch bereit. 

Mit freundlichen Grüßen 


